
Drucks.:  VL-1192 Schlangenbad, den 20.04.2026 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 27.04.2026 beschließend 
Haupt - und Finanzausschuss 05.05.2026 beschließend 
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Kommunalentwicklung 06.05.2026 beschließend 
Gemeindevertretung 13.05.2026 beschließend 

 
 
Betreff:  Verlängerung der FSC-Zertifizierung 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Es wird beschlossen, dass die Gemeinde Schlangenbad die FSC‑Zertifizierung des 
Gemeindewaldes nicht weiter verlängert. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
FSC: 1,50 € + 2,46 = 3,96 €/ha/Jahr – jährliche Kosten: 3,96 €/ha/Jahr x 1.751 ha 
Forstbetriebsfläche = 6.933,96 € 
 
Zur jährlichen Auditierung entstehen außerdem Personalkosten von jährlich 4.312 €. Werden 
Mängel festgestellt erhöhen sich die Personalkosten. (7 Arbeitstage bzw. 56 Stunden × 77 
€/Stunde ergeben kalkulatorische 4.312 € pro Jahr) 
 
PEFC: 0,18 € + 3,00 € + (2,46 / 4 = 0,62 €) = 3,90 €/ha/Jahr - jährliche Kosten: 3,90 €/ha/Jahr x 
1.751 ha Forstbetriebsfläche = 6.828,90 € 
 
Durch den Austritt aus dem FSC‑Zertifikat erzielt die Gemeinde Schlangenbad eine jährliche 
Ersparnis von 11.245,96 €. 
 
 
Beteiligung des Ortsbeirates: 
nicht erforderlich. 
 
 
Begründung: 
Der Gemeindewald ist derzeit doppelt zertifiziert (FSC und PEFC).  
Eine Doppelzertifizierung ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll: Die jährlichen Kosten und der 
Personalaufwand für beide Zertifikate sind annähernd gleich, sodass doppelte Ausgaben 
entstehen, ohne dass ein relevanter Nutzen erzielt wird. Beim Holzverkauf ist nicht mit spürbar 
höhere Verkaufspreise zu rechnen. Praktische Einschränkungen des FSC, etwa die Beschränkung 
nicht‑standortheimischer Baumarten auf 20 %, erschweren aus forstlicher Sicht die notwendige 
Anpassung der Wälder an den Klimawandel und können langfristig Resilienz und Ertragsfähigkeit 
mindern.  
Diese Beschränkung veranlasste das Land Hessen 2024, die FSC‑Zertifizierung des Staatswaldes 
auszusetzen. 
Angesichts der bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben, der fachlichen Betreuung durch 
HessenForst und der Erfüllung der KLAWAM‑Anforderungen sind die hohen Standards auch ohne 
Doppelzertifizierung gesichert; eine zusätzliche FSC‑Zertifizierung ist fachlich nicht erforderlich. 
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Die Verwaltung empfiehlt daher, auf das FSC‑Zertifikat zu verzichten, die PEFC‑Zertifizierung 
fortzuführen. 
 
Die ausführliche fachliche Begründung von HessenForst liegt als Anlage bei. 
 
 
 
 
gez. Marco Eyring gez. Erika Voronin 
Bürgermeister 
 
 
Anlage(n): 
1. Microsoft Word - SLB_Doppelzertifizierung_FSC_PEFC.docx 
 




